
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 14 Oö. LSG 1970
 Oö. LSG 1970 - Gesetz über das landwirtschaftliche Siedlungswesen

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.06.2018

§ 14

 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes über grundbücherliche Amtshandlungen, Benachrichtigung des

Grundbuchsgerichtes und dergleichen 3nden auf Grundstücke sinngemäß Anwendung, welche nicht in einem

Grundbuch eingetragen sind.
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